
	Konservierende Leistungen
(GOZ-Pos. 200 - 244)




Fissurenversiegelung, GOZ-Pos. 200
Remineralisierung von Zahnschmelz mit neuen Methoden, GOZ-Pos. 201
Exkavieren und temporärer Verschluss einer Kavität, GOZ-Pos. 202
Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten, GOZ Pos. 203
Verschluss von Schraubenöffnungen bei Implantatkronen, GOZ-Pos. 205
Füllungen, GOZ-Pos. 205/207/209/211
Füllungspolitur, GOZ-Pos. 206/208/210/212
Politurmaterial, GOZ-Pos. 206/208/210/212
Aufbaufüllungen bei Inlays, GOZ-Pos. 218 

Stiftverankerung/Schraubenaufbau, GOZ-Pos. 219
Berechnung der GOZ-Pos. 219 neben der GOZ-Pos. 218
Leistungsfaktor bei VMK-Kronen, GOZ-Pos. 220/221
Kronen auf Implantaten, GOZ-Pos. 220/221
Teilleistungen bei Inlays und Kronen, GOZ-Pos. 223/224
Provisorien, Abnehmen und Wiedereingliedern, GOZ-Pos. 226/ 227/228
Provisorien, Wiedereingliederung im Notdienst/Vertretung, GOZ-Pos. 226 - 228
Provisorien, Herstellung, GOZ-Pos. 227/228
Provisorien, „fest“ zementiert u. Langzeitprovisorien, GOZ-Pos. 229
Rezementieren eines gegossenen Stiftes, GOZ-Pos. 231
Kronen-, Brückenreparatur, GOZ-Pos. 231/232


Verschluss einer Krone nach Trepanation, GOZ-Pos. 232
Wiederherstellung des Primärteiles einer Teleskopkrone, GOZ-Pos. 232

Nebeneinanderberechnung von Wurzelkanalbehandlungsmaßnahmen, GOZ-Pos. 236/239/241
Trepanation, wiederholte Berechenbarkeit, GOZ-Pos. 239
Längenbestimmung eines Wurzelkanals, elektrometrisch, GOZ-Pos. 240


Wurzelkanalaufbereitung, wiederholte Berechenbarkeit, GOZ-Pos. 241
Medikamentöse Einlage vor Wurzelkanalfüllungen, GOZ-Pos. 243/244
	


GOZ-Pos. 200




Fissurenversiegelung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 01.03.1993

Die GOZ-Pos. 203 ist im Rahmen der Fissurenversiegelung für die Schmelzätzung nicht ansatzfähig.

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Die erweiterte Fissurenversiegelung geht über den Leistungsinhalt der GOZ-Pos. 200 hinaus und ist deshalb nach GOZ-Pos. 205 berechenbar. Materialkosten die nach neuester Rechtsprechung nicht mehr gesondert berechenbar sind und für deren Berechnung die Zumutbarkeitsgrenze nicht greift, sind betriebswirtschaftlich anderweitig aufzufangen.
Die Schmelzätzung im Rahmen der Fissurenversiegelung ist Bestandteil der GOZ-Pos. 200 (§ 4 Abs. 2 GOZ) und nicht gesondert berechnungsfähig.

	


GOZ-Pos. 201




Remineralisierung von Zahnschmelz mit neuen Methoden
(z. B. Wirkstoffkombinationen von Calzium-Phosphat)
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 02.02.2011
Die Remineralisierung von Zahnschmelz ist in Abhängigkeit von der zugrundeliegenden Indikation unterschiedlich zu berechnen. 

Dient die Remineralisierung der Verbesserung der optischen Erscheinung der Zähne, so ist diese Maßnahme als Verlangensleistung gem. § 2 Abs. 3 GOZ zu berechnen. 

Dient die Remineralisierung der Therapie überempfindlicher Zahnflächen, so ist diese Maßnahme nach GOZ-Pos. 201 zu berechnen. 

Dient die Remineralisierung der Verbesserung der Zahnhartsubstanz durch getriggerte Schmelzregeneration, so ist diese Maßnahme gem. § 6 Abs. 2 GOZ analog zu berechnen.

Wird die Remineralisierung im Rahmen einer analog berechneten PZR durchgeführt, so ist diese definitionsgemäß Bestandteil der PZR und wird durch die Wahl der Analogziffer und/oder des Steigerungssatzes berücksichtigt.

GOZ-Pos. 202

Exkavieren und temporärer Verschluss einer Kavität 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.11.1997

Die GOZ-Pos. 202 ist für jeden temporären Verschluss berechenbar, sofern er nicht in einer anderen Leistung bereits enthalten ist.

Er ist enthalten bei :

( direkter und indirekter Überklappung ( GOZ-Pos. 233/234),

( Vitalamputation (GOZ-Pos. 235),

( Vitalexstirpation (GOZ-Pos. 236),

( Devitalisieren der Pulpa (GOZ-Pos. 237),

( medikamentöse Einlage (GOZ-Pos. 243) und

( Füllung eines Wurzelkanals (GOZ-Pos. 244).

Die GOZ-Pos. 202 ist nicht als provisorischer Verschluss bei Einlagefüllungen berechenbar.




	


GOZ-Pos. 203




Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Unter der GOZ-Pos. 203 sind viele verschiedenartige Leistungen zusammengefasst, d. h. es werden mit ihr verschiedene Tätigkeiten beschrieben. Alle verschiedenartigen besonderen Maßnahmen können jeweils mit der GOZ-Pos. 203 pro Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnet werden.

GOZ-Pos. 205

Verschluss von Schraubenöffnungen bei Implantatkronen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Der GOZ-Ausschuss ist der Auffassung, dass der Verschluss von Schraubenöffnungen bei Implantatkronen nicht Bestandteil der Hauptleistung ist und nach GOZ-Pos. 205 berechnet werden kann. Der reduzierte Aufwand ist im Leistungsfaktor zu berücksichtigen.



	GOZ-Pos. 205 / 207 / 209 / 211




	Füllungen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

Wenn vor der Präparation eines Zahnes für eine Krone oder ein Inlay die Notwendigkeit einer Füllung besteht, kann diese unabhängig vom zeitlichen Abstand der beiden Maßnahmen berechnet werden. Es entspricht einer häufig geübten und fachlich sinnvollen Praxis, vor einer definitiven Restauration zunächst alte Füllungen und Karies zu entfernen und die Zähne bis zur Präparation mit Füllungen zu versorgen. Für die Berechnungsfähigkeit kommt es nicht darauf an, wie lange die Füllung im Munde verbleibt, sondern allein darauf, ob der im Gebührenverzeichnis beschriebene Leistungsinhalt der GOZ-Pos. 205 - 211 erfüllt ist.

Ausgeschlossen ist die Berechnung von Füllungen für die gleiche Kavität in gleicher Sitzung neben den GOZ-Pos. 215 - 217 und den GOZ-Pos. 220 bis 222 .

Unterfüllungen können nicht gesondert berechnet werden.
GOZ-Pos. 206 / 208 / 210 / 212

	Füllungspolitur




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Da die Politur von Amalgamfüllungen aus materialbedingten Gründen nicht in derselben Sitzung wie das Legen der Füllung möglich ist, wurde eigens hierfür eine gesonderte Gebührenposition geschaffen. 

Bei Glasionomer-Zementen besteht der gleiche Sachverhalt, so dass auch hier die Politur in getrennter Sitzung zusätzlich berechnet werden kann. 

Auch ein späteres Wiederaufpolieren alter Füllungen oder alter Fissurenversiegelungen kann mit diesen GOZ-Positionen berechnet werden, unabhängig davon, um welches Füllungsmaterial es sich handelt. Dagegen sind sämtliche Füllungspolituren, die in derselben Sitzung wie das Füllungslegen stattfinden, unabhängig vom Material nicht berechnungsfähig.

GOZ-Pos. 206 / 208 / 210 / 212

	Politurmaterial




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Bisher wurde die Auffassung vertreten, dass Materialien für die Politur gesondert berechnet werden können. Dies ist nach neuester Rechtsprechung (BGH-Urteil vom 27.05.2004, Az.: III ZR 264/03) nicht mehr möglich. Materialkosten, die nach neuester Rechtsprechung nicht mehr gesondert berechenbar sind und für deren Berechnung die Zumutbarkeitsgrenze nicht greift, sind betriebswirtschaftlich anderweitig aufzufangen.


GOZ-Pos. 218 

	Aufbaufüllungen bei Inlays




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Im Zusammenhang mit einer Inlay-Versorgung ist für die gleiche Kavität der Ansatz der GOZ-Pos. 218 nicht möglich.

Ist eine Aufbaufüllung im Zusammenhang mit einer Einlagefüllung angezeigt, so wird empfohlen, die Berechnung der Einlagefüllung mit angemessenem Leistungsfaktor vorzunehmen, ggf. unter Zuhilfenahme von § 2 Abs. 2 GOZ.
	


GOZ-Pos. 219




Stiftverankerung/Schraubenaufbau 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Werden bei der Versorgung eines Zahnes mehrere Stiftverankerungen oder Schrauben eingebracht, so ist die GOZ-Pos. 219 je Stiftverankerung oder Schraube berechnungsfähig. Die Kosten für die Verankerungselemente sind gesondert berechnungsfähig. 
	


GOZ-Pos. 218 / 219




Berechnung der GOZ-Pos. 219 neben der GOZ-Pos. 218

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.02.2004
Bei konfektionierten Stiften und Schraubenaufbauten, die zusätzlich vor der Präparation mit plastischem Material ummantelt werden müssen, sind beide Gebührenpositionen orts- und zeitgleich nebeneinander ansatzfähig.

Begründung:

Unterschiede zwischen konfektionierten Aufbauten, die keine Ummantelung erfordern und denen, bei denen ein plastischer Aufbau zwingend erforderlich ist.

GOZ-Pos. 220 / 221

	Leistungsfaktor bei VMK-Kronen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

In der GOZ findet man keine Gebührenpositionen speziell für Verblendkronen. Es sind lediglich GOZ-Pos. für Vollkronen vorgesehen (GOZ-Pos. 220/221 und GOZ-Pos. 500/501). Verblendkronen sind Vollkronen, werden also zu Recht unter diesen GOZ-Pos. berechnet; sie stellen jedoch eine besondere Art der Vollkronen dar. Die Besonderheit ist darin begründet, dass das Metallgerüst teilweise mit Verblendmaterial (Kunststoff oder Keramik) überzogen ist. Es ist irrig anzunehmen, dass die Verblendkrone gegenüber der Metallkrone nur eines erhöhten zahntechnischen Aufwandes bedarf. Richtig ist vielmehr,

· dass häufig die Präparation gegenüber einer nichtverblendeten Krone erschwert ist, weil ein erhöhter Platzbedarf für das Verblendungsmaterial besonders im vestibulären Bereich besteht (hierin unterscheidet sich auch die kunststoffverblendete von der keramikverblendeten Krone),

· dass in der Regel zusätzlich eine Anprobesitzung (Rohbrand) notwendig ist und

· dass nicht selten wegen schwieriger Farbanpassungen im Labor (z.B. Nachbrennen) weitere Sitzungen notwendig werden.

Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass die Verblendung einer Krone eine Erhöhung des Leistungsfaktors (Zeitaufwand und Schwierigkeit) rechtfertigt. Damit ist nicht gesagt, dass jede Verblendkrone automatisch mit dem 3,5fachen Leistungsfaktor zu liquidieren ist. Innerhalb der Schwierigkeitsspanne gibt es auch einfache Fälle, die trotz Verblendung im Einzelfall mit mittleren Leistungsfaktoren abgegolten sein können. Liegt jedoch eine für eine nichtverblendete Goldkrone durchschnittliche Schwierigkeit vor (entsprechend Leistungsfaktor 2,3) und wird in diesem Falle statt einer Goldkrone eine Verblendkrone geplant und eingegliedert, so ist allein dadurch ein Übersteigen des 2,3fachen Faktors gerechtfertigt. 
GOZ-Pos. 220 / 221

	Zahnersatz (Kronen) auf Implantaten




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.11.2009
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Mesostruktur und Suprakonstruktion auf Implantaten.

Mesostrukturen gehören zu den Sekundärteilen, deren Auswechseln nach GOZ-Nr. 905 zu berechnen ist. Dies bedeutet, dass beim definitiven Einbringen einer Mesostruktur vor der Eingliederung der Suprakonstruktion (Herstellungsphase) - zeitgleich mit einer ZE-Gebührennummer - die GOZ-Nr. 905 anfällt. Ebenso fällt die GOZ-Nr. 905 an für Wechsel der Mesostruktur im Rahmen der Funktionsprüfung, Reinigungsmaßnahmen oder Wiederherstellungs- oder Umbaumaßnahmen. Unter Wechsel kann hierbei auch das Wiedereinfügen derselben Mesostruktur verstanden werden, sofern diese medizinisch notwendig zwecks Reinigung, Überprüfung oder baulicher Veränderung aus dem Munde entfernt und anschließend wieder eingefügt wurde.

Werden mehrere Mesokonstruktionen eingesetzt, so sind diese je Mesokonstruktion berechnungsfähig.

Suprakonstruktionen sind Zahnersatz, die nach Gebührennummern des Abschnitt F „Prothetische Leistungen“ berechnet werden. Suprakonstruktionen können auf Implantaten berechnet werden nach:

· GOZ-Nr. 220 oder 500 für nicht individualisierte (nicht beschliffene) Kronen oder Brückenanker

· GOZ-Nr. 221 oder 501 für individualisierte / mit Hohlkehl- oder Stufenpräparation versehene Kronen oder Brückenanker *

· GOZ-Nr. 503 für Konstruktionen analog von Wurzelkappen (z.B. Snapattachments, „Locatoren“, Magnetattachements etc.) *

· GOZ-Nr. 504 für Teleskop-/Konuskronen bei teleskopierendem ZE * (herausnehmbar oder bedingt herausnehmbar). Das Primärteleskop erfüllt hierbei in der Regel – aber nicht 
zwingend – auch die Funktion der Mesokonstruktion.


· GOZ-Nr. 508 für alle verwendeten Verbindungselemente der Suprakonstruktion (rein implantatgetragene Brücken oder Prothesen sowie Hybridbrücken/-prothesen) mit der Mesostruktur, berechenbar je Verbindungselement (z.B. Friktionsteleskop, Geschiebe, Riegel, Retentionseinsätze aus Kunststoff, Gummi etc., Riegel, Schrauben u. s. w.).

Nicht ansetzbar ist die GOZ-Nr. 508 für die Verschraubung einer Krone mit dem Implantat oder der Mesostruktur. 

Eine Berechnung der GOZ-Pos. 205 ist pro Implantat für die Abdeckung der Verbindungsschraube mit Composite möglich. Hierbei ist es unwesentlich, ob alle Behandlungsschritte der GOZ-Pos. 205 erfüllt sein müssen, da diese auch berechenbar ist, wenn z. B. keine Unterfüllung gelegt werden musste.

Wiedereingliederungen/Reparaturen von Suprakonstruktionen unterliegen denselben Gebührennummern wie der zahngetragene konventionelle Zahnersatz (z.B. GOZ-Nrn. 231, 232, 509, 511), ggf. um die GOZ-Nr. 905 in gleicher Sitzung für die Wiederbefestigung der Mesostruktur ergänzt (s. o.).



*analog im Sinne einer vergessenen Leistung (Regelungslücke)


GOZ-Pos. 223 / 224

	Teilleistungen bei Inlays und Kronen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 17.10.2001

Eine Berechnung von Teilleistungen ist möglich, wenn medizinische oder patientenbezogene Gründe gegen eine sofortige definitive Versorgung sprechen.

Bei Vorhandensein von Teilleistungspositionen sind diese anzusetzen. Bei Inlays können Teilleistungen gemäß den GOZ-Pos. 223/224 in Ansatz gebracht werden.

Es ist nicht richtig, dass die Berechnung von Teilleistungen nur möglich sein soll, wenn der zahnmedizinische Handlungsbedarf aufgrund von Tod, Unfall oder Behandlerwechsel wegfällt.




	GOZ-Pos. 226 / 227 / 228




	Provisorien, Abnehmen und Wiedereingliedern




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
Das Abnehmen und Wiedereingliedern von Hülsen und prov. Kronen ist mit den Gebühren nach GOZ-Pos. 226 bis 228 abgegolten.

Das erneute Anfertigen nach Verlust oder Zerstörung der Hülsen/prov. Kronen löst den erneuten Ansatz der GOZ-Pos. 226 bis 228 aus. Wiederholtes Abnehmen und Wiederbefestigen findet Niederschlag im angemessenen Leistungsfaktor. Gleiches trifft für die Reparaturen von beschädigten Hülsen/prov. Kronen zu. (Dieser Beschluss gilt auch für die GOZ-Pos. 512 / 513 / 514.)



GOZ-Pos. 226 - 228

	Provisorien, Wiedereingliederung im Notdienst / Vertretung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 

Da die Leistungsbeschreibung der GOZ-Pos. 226-228 bzw. 512-514 sich nur auf das Eingliedern von Provisorien, nicht jedoch auf deren Anfertigung bezieht, kommt diese Position auch bei der Wiedereingliederung gelöster Provisorien in Betracht. (Dies gilt jedoch nicht, wenn die Provisorien in der eigenen Praxis eingegliedert worden waren.) Es ist darauf zu achten, dass der Leistungsfaktor so gewählt wird, dass das Honorar im Verhältnis zur Leistung angemessen ist.




GOZ-Pos. 227 / 228

Provisorien, Herstellung
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 22.01.1999

Die Herstellung von provisorischen Kronen aus Kunststoff kann als technische Leistung zusätzlich zum Zahnarzthonorar berechnet werden, da die GOZ-Pos. 227, 228, 512, 513, 514, 708 und 709 nur die Eingliederung der Provisorien umfassen. Bei provisorischen Einlagefüllungen kann nur die technische Leistung für die Herstellung berechnet werden, jedoch kein zahnärztliches Honorar für die Eingliederung. Die Herstellung der Provisorien muss nicht in der Laborrechnung ausgewiesen sein, wenn es sich um eine in der zahnärztlichen Praxis durchgeführte Leistung handelt. Sie kann auch als eigene Leistungsposition in der Honorarliquidation des Zahnarztes aufgeführt werden, und zwar ohne Labornummer. Die Frage einer eventuellen Mehrwertsteuerpflicht muss in jeder Praxis individuell geklärt werden.

Bei laborgefertigten Provisorien bietet sich z. B. die Berechnung nach BEB Nr. 1401 oder 1402 an.
GOZ-Pos. 229

	Provisorien, „fest“ zementiert und Langzeitprovisorien




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 

Prinzipiell kann die GOZ-Pos. 229 nicht für die Entfernung von Provisorien (200er und 500er Positionen) angesetzt werden, da im Gebührenverzeichnis bei den GOZ-Positionen für sämtliche Provisorien steht: "einschließlich Entfernung". Dies gilt jedoch nicht für das Entfernen eines provisorischen Schutzes, der wie eine definitive Versorgung fest einzementiert werden musste (bei 200er und 500er-Provisorien selten, bei 708/709 häufiger). Dann müssen die Provisorien meist zur Entfernung wie Kronen aufgeschlitzt und möglicherweise der Befestigungszement mühsam von den präparierten Zähnen entfernt werden.
	GOZ-Pos. 231 




	Rezementieren eines gegossenen Stiftes




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.09.1998

Die GOZ-Pos. 231 ist bei alleinigem Rezementieren ansatzfähig.

Sofern zusätzliche Leistungen wie Aufbereitung des Wurzelkanals, Röntgenbilder, etc. erbracht werden, sind diese zusätzlich berechenbar.

	GOZ-Pos. 231 / 232




	Kronen-, Brückenreparatur




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Wird eine Brücke wiederhergestellt, fällt für die Wiedereingliederung nach Wiederherstellung einmal die GOZ-Pos. 511 an. Damit ist die Wiedereingliederung der Brückenspannen und die Wiedereingliederung der die Brückenspannen begrenzenden Brückenpfeilerkronen abgegolten. Die erhöhte Schwierigkeit beim Wiedereingliedern großer oder mehrspanniger Brücken kann für die Bemessung des Leistungsfaktors herangezogen werden. Sind mit den Pfeilerkronen weitere Kronen (die also keine lückenbegrenzenden Pfeilerkronen sind) verbunden, so kann die Wiedereingliederung dieser Kronen zusätzlich nach GOZ-Pos. 231 je Krone berechnet werden. 

Die Wiederherstellungen selbst sind, wenn Brückenanker oder zusätzlich verbundene Kronen repariert werden müssen (z. B. nach Aufschlitzen) bzw. wenn Verblendungen an beliebiger Stelle der Brücke repariert wurden, nach GOZ-Pos. 232  zu berechnen. 
	GOZ-Pos. 232




	Verschluss einer Krone nach Trepanation




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.09.1998

Die GOZ-Pos. 232 ist dann ansatzfähig, wenn die Krone wieder hergestellt wird (z. B. verlöten, verblenden, dauerhafter Verschluss und Sicherung der Kaufunktion mit plastischen Materialien).
	GOZ-Pos. 232




	Wiederherstellung des Primärteiles einer Teleskopkrone




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.09.1998

Die Wiederherstellung des Primärteiles einer Teleskopkrone wird nach GOZ-Pos. 232 berechnet. Sofern weitere Leistungen zur Wiederherstellung der Verbindungsfunktion erbracht werden, ist zusätzlich die GOZ-Pos. 509 zu berechnen.

Allein im Reinigen des Primärteiles wird keine Wiederherstellung im Sinne der GOZ-Pos. 232 gesehen.

Die GOZ-Pos. 509 fällt nur bei zusätzlichen Maßnahmen der Funktionsverbesserung (z. B. "zulöten") an.


GOZ-Pos. 236 / 239 / 241

	Nebeneinanderberechnung von 
Wurzelkanalbehandlungsmaßnahmen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

Die GOZ-Pos. 236, 239 und 241 sind ohne Einschränkung nebeneinander berechenbar.

Die Trepanation eines Zahnes ist nur dann erforderlich, wenn das Pulpencavum nicht bereits eröffnet ist, was nicht selten bei einer tiefreichenden Karies oder z. B. nach einem Unfall der Fall ist. Die Vitalexstirpation und/oder die Wurzelkanalaufbereitung sind daher mit und ohne vorhergehende Trepanation zahnmedizinisch möglich.

Die Vitalexstirpation beinhaltet die Entfernung des noch lebenden Gewebes ("Nerv") aus dem Pulpencavum und den Wurzeln, ist also eine Behandlungsmaßnahme an Weichgeweben im Zahninneren. Auch sie ist häufig im Rahmen einer Wurzelkanalbehandlung gar nicht möglich, weil das Gewebe bereits abgestorben ist oder vorhergehend schon entfernt wurde.

Dagegen ist die Wurzelkanalaufbereitung das mechanische Erweitern des offenen oder vorher zugänglich gemachten Wurzelkanals. In der Regel stellt sie die zeitlich aufwendigste und schwierigste der drei Behandlungsmaßnahmen dar.
GOZ-Pos. 239

	Trepanation, wiederholte Berechenbarkeit 




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 

Die Trepanation eines Zahnes dient beim geschlossenen Zahn der Schaffung eines Zugangs zum Pulpencavum. Das Wiedereröffnen eines bereits trepanierten und wieder provisorisch (z.B. mit Guttapercha, Cavit) verschlossenen Zahnes ist keine Trepanation im Sinne einer Zugangspräparation. Diese Leistung, die im Rahmen einer über mehrere Sitzungen verteilten Wurzelkanalbehandlung mehrfach anfallen kann, ist daher nicht nach GOZ-Pos. 239 zu berechnen. Dies gilt nicht bei Behandlungen im Notdienst, bei denen im Verlauf einer Wurzelkanalbehandlung der provisorische Verschluss entfernt werden muss.

Wird jedoch ein mit definitivem Material verschlossener Zahn erneut eröffnet, kann die GOZ-Pos. 239 erneut berechnet werden.
GOZ-Pos. 240

	Längenbestimmung eines Wurzelkanals, elektrometrisch




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.11.2009
Die elektrometrische Längenbestimmung ist nach GOZ-Pos. 240 pro Wurzelkanal berechenbar, bei medizinischer Notwendigkeit auch mehrfach je Wurzelkanal.



	GOZ-Pos. 241




	Wurzelkanalaufbereitung, wiederholte Berechenbarkeit 




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997
Der wiederholte Ansatz der GOZ-Pos. 241 ist in Ausnahmefällen gerechtfertigt, wenn die endgültige Wurzelkanalaufbereitung aus medizinischen Gründen nicht in einer Sitzung möglich ist.

Die Leistung „Aufbereitung eines Wurzelkanals“ ist erst dann vollständig erbracht und berechnungsfähig, wenn der Kanal aufbereitet ist. „Aufbereitet“ kann demnach nur so verstanden werden, dass die definitive Bearbeitung des Wurzelkanals abgeschlossen ist. In Ausnahmefällen kann jedoch eine erneute, weitergehende Aufbereitung erforderlich sein, z. B. wenn nach ursprünglich vollendeter Aufbereitung durch Verlust des bakteriendichten Verschlusses der Trepanationsöffnung eine bakterielle Reinfektion des Wurzelkanals eingetreten ist und eine erneute Bearbeitung der Kanalwände erforderlich macht.

Eine nicht medizinisch indizierte Aufteilung der Wurzelkanalaufbereitung auf mehrere Sitzungen (beispielsweise aus Zeitgründen) rechtfertigt in keinem Falle die mehrfache Berechnung der GOZ-Pos. 241.
GOZ-Pos. 243 / 244

	Medikamentöse Einlage vor Wurzelkanalfüllungen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 
Die Berechnung des Einbringens eines Medikaments unmittelbar vor einer Wurzelkanalfüllung ist nicht möglich. Die Medikamenteneinlage kann nur für eine von der Wurzelkanalfüllung getrennte Sitzung berechnet werden. Dies kann in Ausnahmefällen auch am gleichen Tag sein. In diesem Falle ist jedoch ein kurzer Hinweis auf die getrennte Sitzung sinnvoll, da andernfalls der Eindruck einer fehlerhaften Berechnung entstehen kann.
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